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§ 68 KartG 2005 Nominierung
 KartG 2005 - Kartellgesetz 2005

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

1. (1)Je fünf fachkundige Laienrichter des Kartellgerichts sind vom Bundesminister für Justiz auf Grund von

Vorschlägen der Wirtschaftskammer Österreich, der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte und der

Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs vorzuschlagen. Je fünf fachkundige Laienrichter

des Kartellobergerichts sind vom Bundesminister für Justiz auf Grund von Vorschlägen der Wirtschaftskammer

Österreich und der Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte vorzuschlagen.

2. (2)Die vorschlagsberechtigten Stellen sollen in ihren Vorschlag für jeden fachkundigen Laienrichter wenigstens

zwei Personen aufnehmen und diese Personen reihen. Die Voraussetzungen für die Ernennung und die

Zustimmung der vorgeschlagenen Personen sind nachzuweisen.

3. (3)Der Bundesminister für Justiz darf jeweils nur eine der ihm vorgeschlagenen Personen vorschlagen; wird

jedoch das Vorschlagsrecht nicht binnen einer angemessenen, vom Bundesminister für Justiz zu bestimmenden

Frist ausgeübt, so ist er bei Erstattung seines Vorschlags an Vorschläge der genannten Stellen nicht gebunden.
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